
Auszug aus dem Protollioll11 
des Regierungsrates des Kantons Zürich 

Sitzung vom 23. April 1986 

1388. Nutzungsplanung laitgerle Ergänzung) 
Am 31. Oktober 1984 setzte die Gemeindeversammlung Dägerlen die 
kommunale Nutzungsplanung fest. Dieser Beschluss konnte vom Regie-
rungsrat nur teilweise genehmigt werden (RRB Nr. 2100/1985. Im Wei-
ler Berg war gegen die Abgrenzung der Bauzone ein Rekurs hängig, und 
in Oberwil erwies sich die Zonenausscheidung als nicht zweckmässig. 

Inzwischen wurde der Rekurs gegen die Bauzonenabgrenzung in Berg 
rechtskräftig abgewiesen. In Oberwil hat die Gemeindeversammlung die 
Kernzone am 11. Dezember 1985 geringfügig erweitert. Diese Zonen-
planänderung ist angemessen, recht- und zweckmässig. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Der Beschluss der Gemeindeversammlung Dägerlen vom 31. Okto-
ber 1984 betreffend Festlegung einer Kernzone im Bereich der Grund-
stücke Kat.-Nrn. 221 (teilweise), 251 (teilweise) und 914 in Berg wird ge-
nehmigt. 

II. Der Beschluss der Gemeindeversammlung Dägerlen vom 11. De-
zember 1985 betreffend Erweiterung der Kernzone auf Parzelle Kat.-Nr. 
31 in Oberwil wird genehmigt. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Dägerlen, 8479 Dägerlen (unter 
Rücksendung eines mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Plan-
ausschnittes der Zonenplanänderung in Oberwil), die Kanzlei der Bau-
rekurskommissionen, das Verwaltungsgericht sowie an die Direktion 
der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 23. April 1986 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber: 

i. V. 
lHlirschi 
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